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SATZUNG 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
1. Der am 29. August 2007 gegründete Verein führt den Namen Förderverein „Volleyballfreunde 

Mainz“ - nachstehend Verein genannt - und hat seinen Sitz in Mainz. Er wird in das Vereinsre-
gister eingetragen und erhält nach der Eintragung den Zusatz „e. V.“.

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweckbestimmung
1. Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des Amateursports, insbesondere 

der Volleyballabteilung der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim e. V.. 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§ 52 AO), und zwar durch 

• die Erhebung von Beiträgen und Umlagen

• die Beschaffung von Mitteln und Spenden (bei Wettkämpfen, Veranstaltungen, Messen 
und durch direkte Ansprache von Firmen und Personen)

• die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung aller Art für den Verein.

3. Die Förderung kann durch zweckgebundene Weitergabe von Mitteln an die Volleyballabtei-
lung der TSG 1846 Mainz- Bretzenheim e. V., aber auch dadurch erfolgen, dass der Verein un-
mittelbar selbst die Kosten für Übungsleiter, Sportausrüstung, Wettkämpfe, Trainingslager so-
wie sonstige sportliche Aktivitäten übernimmt und trägt.

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
5. Die Organe des Vereins (§ 6 der Satzung) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
6. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
7. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.

8. Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
1. Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden.
2. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Min-

derjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters.
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem Verein oder Tod des 

Mitglieds. 
2. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich gegenüber zu erklären. Der Austritt ist unter Einhal-

tung einer Frist von einem Monat zum Schluss eines jeweiligen Quartals zulässig. 
3. Der Ausschluss eines Mitglieds kann mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund dann 

ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, den 
Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines Mitglieds ent-
scheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von 
zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsausschuss zu den erhobenen Vor-
würfen zu äußern.

4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 
dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstüt-
zungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige 
Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages sowie dessen Fällig-

keit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Durch die Mitgliederversammlung 
können auch sonstige Leistungen wie Umlagen oder Arbeitseinsätze beschlossen werden, die 
von den Mitgliedern zu erbringen sind.

§ 6 Organe des Vereins
1. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 7 Vorstand
1. Der Vorstand (im Sinne des § 26 BGB) setzt sich wie folgt zusammen:

• ein/eine Vorsitzende/r
• ein/eine stellvertretende/r Vorsitzende/r
• ein/eine Kassierer/in
• ein/eine Schriftführer/in

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Er 
bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Wählbar sind nur 
Mitglieder des Vereins, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Verschiedene Vorstands-ämter 
können nicht in einer Person vereinigt werden. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstands-
mitgliedern ist zulässig. 

3. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
4. Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig, 

wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind.
5. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens 

zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.
6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der Vorstand berech-

tigt ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte Vorstands-
mitglieder bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt.

7. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Grün-
den verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen 
müssen der nächsten Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.
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§ 8 Mitgliederversammlung
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende Auf-

gaben:

• Die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten,

• Entlastung des Vorstands,

• (im Wahljahr) den Vorstand zu wählen,

• über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu bestim-
men,

• die Kassenprüfer zu wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufe-
nen Gremium angehören dürfen.

2. Die Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres statt. Sie ist 
ferner einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglie-
der dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. 

3. Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens vier Wochen vor dem Versamm-
lungstermin schriftlich einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung 
mitzuteilen.

4. Der/die Vorsitzende oder eine/r seiner Stellvertreter/innen leitet die Mitgliederversammlung. 
5. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederver-

sammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachträglich eingereichte Tagesord-
nungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mit-
geteilt werden. Spätere Anträge - auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge - 
müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehr-
heit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt 
(Dringlichkeitsanträge).

6. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei Mona-
ten nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von einem vertretungsberechtigten Vor-
standsmitglied sowie dem Protokollführer unterzeichnet. Das Protokoll kann von jedem Mit-
glied auf der Geschäftsstelle eingesehen werden.

§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder mit Vollendung des 16. Lebensjahres. Eine Stimmrechts-

übertragung ist ausgeschlossen.
2. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitglieder-

versammlung beschlussfähig.
3. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen 

und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der 
Vorsitzenden den Ausschlag.

4. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung sind nur dann schriftlich und geheim durchzu-
führen, wenn dies auf Verlangen der Mehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden 
Mitglieder ausdrücklich verlangt wird.
Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine Dreiviertel-Mehr-
heit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich, bei Zweckänderung des Vereins ist die 
Zustimmung aller Mitglieder erforderlich. Die Zustimmung nicht erschienener Mitglieder ist 
schriftlich einzuholen.

5. Satzungsänderungen werden allen Vereinsmitgliedern schriftlich mitgeteilt.
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§ 10 Kassenprüfer
1. Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren zu 

wählen.
2. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbu-

chung und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie mindestens einmal jährlich den Kassen-
bestand des abgelaufenen Kalenderjahrs festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die 
Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitglie-
derversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.

§ 11 Auflösung des Vereins
1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit diese 

Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist.
2. Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmitglie-

der.
3. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes gemäß § 2 dieser 

Satzung fällt das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, an 
den unter § 2 genannten Sportverein, der es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des 
Sports im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

§ 12 Inkrafttreten
1. Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 29. August 2007 von der Mitgliederversammlung 

des Fördervereins „Volleyballfreunde Mainz“ (e. V.)beschlossen worden und tritt nach Eintra-
gung in das Vereinsregister in Kraft.
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